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Gemeinde Ulmiz Mai 2024 

Gemeindeverwaltung Ulmiz   Öffnungszeiten: 

Dorfstrasse 120 Tel. :  031 751 14 61 Dienstag 17.00 Uhr - 19.00 Uhr 

3214 Ulmiz Mail : info@ulmiz.ch Mittwoch 08.00 Uhr - 11.00 Uhr  

 

 
 

 

 
 

zur ordentlichen 

Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat lädt Sie, geschätzte Einwohnerinnen und 
Einwohner, herzlich zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein. 

Dienstag, 28. Mai 2024, 

20.00 Uhr im Gemeindesaal Ulmiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Gemäss Art. 9 des GG sind an der Gemeindeversammlung 

alle Aktivbürger/-innen stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde haben. 

 

DER GEMEINDERAT 

Bruno Spycher 
Gemeindepräsident 
Verwaltung 
Finanzen 
Soziales 
Gesundheit 
 
 

Barbara Spiller 
Vize-Präsidentin 
Bauwesen 
Raumplanung 
(Öffentlicher) Verkehr 
  
 

Simon Schmied 
Öffentliche Sicherheit 
Wasserbau 
Volkswirtschaft 
Kultur/Freizeit 
 
 

Beat Auderset 
Trinkwasser 
Abwasser 
Abfallentsorgung 
Friedhof 
 
 

Paolo Moretto 
Bildung 
Familienergänz. Kinder- 
betreuung 
Liegenschaften 
Kirche 
 
 

VERWALTUNG 
 
Nicole Kocher 
Fabienne Stucki 
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Traktanden 

1. Protokoll vom 13. Dezember 2023 
 

2. Zusatzkredit Investitionsrechnung (IR): 
Erneuerung Trink- und Löschwasserleitung Ofenhaus (Neue Brücke) 

 
3. Nachtragskredit Investitionsrechnung (IR): Ersatz Küche Gemeindesaal 

 
4. Nachtragskredit Investitionsrechnung (IR): Ersatz best. Leitung Hangiweg 

 
5. Jahresrechnung 2023 

 
6. Totalrevision Personalreglement 
 
7. Verschiedenes 
 

 
 

Vom 15. Mai bis 28. Mai 2024 liegen im Gemeindesaal des Schulhauses sowie auf 
der Gemeindeverwaltung folgende Dokumente zur Einsichtnahme öffentlich auf: 
 

 Protokoll vom 13. Dezember 2023 (provisorische Fassung) 

 Jahresrechnung 2023 

 Personalreglement 
 
Die Unterlagen können auch auf der Webseite der Gemeinde Ulmiz (www.ulmiz.ch) 
eingesehen werden.  

 
 
 

Im Anschluss an die Versammlung 
laden wir die Bevölkerung zu einem 
gemütlichen Apéro im Restaurant 
Jäger ein. 
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Botschaft des Gemeinderates 
 

 

Traktandum 1 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2023 

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung ist gemäss Ausführungsreglement zum Gesetz 
über die Gemeinden (ARGG), Art. 13 Abs. lit. 2, online einsehbar. 
 
Das Protokoll liegt zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung und im Gemeindesaal des 
Schulhauses öffentlich auf. Es kann auf unserer Website www.ulmiz.ch unter der Rubrik  
Gemeinde/Politik Gemeindeversammlung heruntergeladen werden. 
 
Antrag: 
Der Gemeinderat stellt den Antrag, das Protokoll zu genehmigen. 

Traktandum 2 

Zusatzkredit Investitionsrechnung: 
Erneuerung Trink- und Löschwasserleitung Ofenhaus (Neue Brücke) 

Ausgangslage 
Die Trinkwasserleitung, die die Gebiete «Steineren», «Hohle» und «Friedhof» erschliesst, wurde 
beim Bau der ARA-Leitung Ende der 70er Jahre mit einem Durchmesser von 70 mm gebaut.  

Die Gemeindeversammlung hat am 8. Mai 2019 einen Kreditantrag in Höhe von CHF 50'000.00 
genehmigt, um die unterdimensionierte Leitung im Rahmen der geplanten Hochwasserschutz-
massnahmen bei der Bibera zu ersetzen resp. zu erweitern und einen zusätzlichen Hydranten zu 
platzieren. Mit diesen Massnahmen soll die Gelegenheit ergriffen werden, um die Schwäche des 
Trinkwassernetzes in diesem Teil des Versorgungsgebiets zu verbessern.  

Bei der definitiven Planung der Leitung wurde nun festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehene 
Leitungsführung so nicht umgesetzt werden kann. Die Leitungsführung muss geändert werden, 
was Mehrmeter zur Folge haben wird. Wiederum diese Mehrmeter verteuern unter anderem das 
Vorhaben. Es kommt hinzu, dass seit der Projektplanung ca. 5 Jahre vergangen sind und sich die 
Gemeinde aufgrund der Teuerung mit erhöhten Preisen konfrontiert sieht.  

Der Gemeinderat hält das Vorhaben die Trinkwasserleitung in diesem Gebiet zu ersetzen resp. zu 
erweitern nach wie vor für notwendig und absolut sinnvoll. Beim Ersatz zu einem späteren Zeitpunkt 
könnte nicht mehr von der aktuellen Situation (Bauarbeiten Brücke) profitiert werden und es ist 
davon auszugehen, dass die Umsetzung eines solchen Vorhabens massiv teurer werden würde.  

Die Kantonale Gebäudeversicherung hat bereits vor mehreren Jahren Subventionen für den Ersatz 
der Leitung zugesprochen. Es ist mit einer Subvention von CHF 10'000.00 zu rechnen. 
 
Stellungnahme Finanzkommission 
Da die oben erwähnte Massnahme bereits bewilligt wurde, soll sie nicht in Frage gestellt werden. 

Die Mehrkosten sind begründet und nachvollziehbar. Die finanziellen Mehrbelastungen des Ge-

meindebudgets sind gering.  

Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Antrag zu genehmigen. 
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Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Zusatzkredit zur Investitionsrechnung «Er-

neuerung der Trink- und Löschwasserleitung Ofenhaus (Neue Brücke)» in Höhe von CHF 20'000.00 

zu genehmigen. 

Folgekosten 
• 2% Zins pro Jahr von CHF 20'000.00 CHF 400.00 
• 1.25% Abschreibung pro Jahr  von CHF 20’000.00 CHF 250.00 

Traktandum 3 

Nachtragskredit Investitionsrechnung: Ersatz Küche Gemeindesaal 

Ausgangslage 
Am 29. Juni 2023 ist infolge eines starken Unwetters Wasser in den Gemeindesaal und die Küche 
eingetreten und hat einen grossen Schaden angerichtet.  

Im Gemeindesaal musste der Boden ausgetrocknet und komplett ersetzt werden, ebenso in der 
Küche von Gemeindesaal. Im Gemeindesaal wurde eine Konstruktion zur Hinterlüftung montiert. 
Einzelne Elemente der Küche wurden in Mitleidenschaft gezogen. 

Die Versicherung hat den Schaden begutachtet und die Kostenübernahme für die Demontage und 
Wiedermontage der Küche zugesichert. Dies war nötig, damit der Boden ersetzt werden konnte. 
Die Demontage der Küche brachte aufgequollene Spanplatten, alte Wasserschäden und starke 
Gebrauchsspuren hervor. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund die Situation neu eingeschätzt 
und entschieden, dass die Küche ersetzt werden soll. Die Küche sollte bei dieser Gelegenheit op-
timiert werden, um den heutigen Ansprüchen der Vereine und allfälligen Mietern des Gemeinde-
saals gerecht zu werden. Der renovierte Saal und die neue Küche soll in Zukunft wieder mehr für 
Feiern, Anlässe oder Sitzungen genutzt werden. 

Im Rahmen der Arbeiten wurde darauf geachtet, die Kosten zu optimieren und diese möglichst tief 
zu halten. So wurde beispielsweise die bisherige Granitabdeckung wiederverwendet. 
 
Stellungnahme Finanzkommission 
Da die alte Küche in die Jahre gekommen war, stellte dieser Notfall eine gute Gelegenheit für um-
fassende Erneuerungsarbeiten dar. Dies ist zu begrüssen und wir können uns an einer neuen Kü-
che erfreuen. Die finanziellen Mehrbelastungen des Gemeindebudgets sind gering. 
Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Antrag zu genehmigen. 

 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Nachtragskredit zur Investitionsrechnung 

«Neue Küche Gemeindesaal» in Höhe von CHF 15'417.25 zu genehmigen. Mit Abzug der erhalte-

nen Vergütung der KGV CHF 3’733.95 beträgt der Nettokredit CHF 11'683.30. 

Folgekosten 
• 2% Zins pro Jahr von CHF 11'683.30 CHF 233.65 
• 3 % Abschreibung pro Jahr  von CHF 11'683.30 CHF 350.50 

Traktandum 4 

Nachtragskredit Investitionsrechnung: Ersatz best. Leitung Hangiweg 

Ausgangslage 
Aufgrund der topografischen Lage und je nach Stand der Bewirtschaftung der umliegenden/angren-
zenden Landwirtschaftsflächen ist das Gebiet Hangiweg bei Starkregen in den letzten Jahren immer 
wieder von Überschwemmungen betroffen gewesen. 
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In diesem Jahr wurde die Situation zunehmend schlimmer. Kanalfernsehaufnahmen haben gezeigt, 
dass ein Teil der Kanalisation nicht mehr funktionsfähig ist und ein Schacht in diesem Gebiet das 
Wasser nicht mehr schlucken kann. 

Da bei starkem Regenfall weitere Schäden drohten, hat der Gemeinderat entschieden, sofort Mas-
snahmen zu ergreifen und die bestehende Leitung zu ersetzen 

Die Arbeiten wurden im März 2024 von der Firma Widmer Traxbetrieb AG durchgeführt. Der Kos-
tenpunkt für diese Massnahme betrug CHF 7’030.35. 
 
Stellungnahme Finanzkommission 
Die Massnahme wertet unser Leitungsnetz (Inventar) auf und löst ein Problem bei starken Nieder-
schlägen. Die finanziellen Mehrbelastungen des Gemeindebudgets sind gering. 

Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Antrag zu genehmigen. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, den Nachtragskredit zur Investitionsrechnung 
«Ersatz best. Leitung Hangiweg» in Höhe von CHF 7'030.35 zu genehmigen. 

Folgekosten 
• 2.% Zins pro Jahr von CHF 7'030.35 CHF 140.60 
• 4 % Abschreibung pro Jahr  von CHF 7'030.35 CHF 281’20 

Traktandum 5 

Jahresrechnung 2023 

Ausgangslage 
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Ulmiz ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantona-
len gesetzlichen Grundlagen erstellt worden.  
 
Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHG) 
Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (GFHV) 
Finanzreglement der Gemeinde Ulmiz vom 22.04.2021 
 
Bewertung Finanzvermögen 
Vermögenswerte im Finanzvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen erbrin-

gen. Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt nach dem Verkehrswert (Geldwert beim Ver-

kauf; Art. 43 GFHV). Der Begriff des Finanzvermögens wird eng abgegrenzt. Sobald mit einem Gut 

eine staatliche und/oder gesellschaftliche Politik verfolgt wird, gilt das betroffene Gut als Verwal-

tungsvermögen.  

Der Wert der Liegenschaft Unterdorfstrasse 47 im Finanzvermögen wird neu nach der Ertragswert-

methode ermittelt. Dabei werden die jährlichen Mieterträge mit 4% kapitalisiert. Dadurch vermin-

dert sich der Bilanzwert der Liegenschaft von CHF 275'000.00 auf CHF 135'000.00. 

Bewertung Verwaltungsvermögen 
Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilanziert, wenn sie einen künftigen Nutzen er-
bringen und ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist. Die Güter des Ver-
waltungsvermögens werden zu ihrem ursprünglichen Erstehungs- oder Erstellungswert bilanziert. 
Die Gesetzgebung führt aus, dass der Zeitraum für die historischen Nachforschungen zur Erste-
hung oder Erstellung von Gütern höchstens 20 Jahre beträgt (Art. 44 GFHV). Die Anlagen des 
Verwaltungsvermögens werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.  
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Erfolgsrechnung 2023 
Die Jahresrechnung 2023 endet erfreulicherweise mit einem Gewinn von CHF 92’006.45, obwohl 
ein Verlust von CHF 167'800.00 budgetiert war. Diese positive Abweichung vom Budget resultiert 
aus einer Vielzahl von Faktoren. Während einige Kosten höher ausfielen als erwartet, konnten an-
dere Ausgaben erfolgreich unter dem Budget gehalten werden. 
 
Der entscheidende Faktor für das erfreuliche Jahresergebnis 2023 sind unter anderem die höhe-
ren aperiodischen und periodenfremden Steuererträge, die insgesamt rund CHF 175'000.00 aus-
machen. 
 
Investitionsrechnung 2023 
Im Berichtsjahr wurden Netto-Investitionen von CHF 150'571.63 getätigt. Budgetiert waren Investi-
tionen von CHF 907’200.00 Einige budgetierten Projekte verzögern sich, weshalb diese Kosten im 
Berichtsjahr noch nicht angefallen sind. 
 
Bilanz 2023 
Per Bilanzstichtag werden folgende Bilanzwerte ausgewiesen: 
 

 01.01.2023 31.12.2023 Veränderung 

Finanzvermögen CHF 1'493'194.20 CHF 1'140'877.36 CHF -352'316.84 

Verwaltungsvermögen CHF 4'775'415.16 CHF 4'818'660.82 CHF    43'245.66 

Fremdkapital CHF 2'696'480.37 CHF 2'640’204.61 CHF   -56'275.76 

Eigenkapital CHF 3'572'128.99 CHF 3'319'333.57 CHF -252'795.42 

 
Die vollständige Jahresrechnung 2023 nach HRM2 liegt auf der Homepage oder in den öffentlichen 
Auflagen zur Einsicht auf. 
 
Stellungnahme Finanzkommission 
Erfolgsrechnung 
Mit Freude nehmen wir den Gewinn zur Kenntnis. Dieser ist einerseits auf die erwähnten ausseror-
dentlichen Gewinne, andererseits auf das gute Kostenmanagement des Gemeinderats und der Ver-
waltung zurückzuführen. Für den haushälterischen Umgang danken wir allen Beteiligten. 
 
Investitionsrechnung 
Es verbleiben rund CHF 750’000.00 in der Investitionsrechnung. Die aufgelisteten Geschäfte wurden 
von der Gemeindeversammlung genehmigt. 
 
Bilanz 
Die Finanzkommission nimmt die veränderte Bilanz (Anpassung Anschaffungswert Unterdorfstrasse 
47) zur Kenntnis. 
 
Kennzahlen 
Bestimmte Kennzahlen haben sich gegenüber den Vorjahreswerten stark verändert, weil neu die 
Eventualverpflichtungen in die Betrachtung einbezogen werden. 
 
Die Finanzkommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Erfolgsrechnung zu genehmigen. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Jahresrechnung 2023 inklusive den Nach-
krediten von Total CHF 92’006.45, davon CHF 63'740.40 in der Kompetenz der Gemeindever-
sammlung, zu genehmigen. 
 
 
  



 
7 

 

Gesamtübersicht 
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Bilanz  
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Erfolgsrechnung 
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Investitionsrechnung 
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Nachkredite 
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Verpflichtungskredite 

 

 

 

 

 

 



 
13 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

 

  



 
15 

 

Kennzahlen 
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Revisionsbericht 
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Traktandum 6 

Totalrevision Personalreglement 

Ausgangslage 
Der Freiburger Gemeindeverband (FGV) hat die Revision des Musterreglements für das Gemein-
depersonal in Angriff genommen. Die Überarbeitung des Reglements verfolgte folgende Ziele: 
 

 Modernisierung; 

 Bestimmungen zu neuen Möglichkeiten der Arbeitsorganisation einführen; 

 Elemente der neusten Gemeindereglemente im Bereich Personal einbringen. 
 
Obwohl das Personalreglement der Gemeinde Ulmiz vom 5. Dezember 2019 nicht sehr alt ist, 
mussten dennoch einerseits zwingend notwendige Artikel aus dem übergeordneten Recht über-
nommen werden und andererseits wurde die Gelegenheit genutzt, um Anpassungen aus der Pra-
xiserfahrung der letzten Jahre vorzunehmen.  
 
Es ist wichtig festzuhalten, dass das Ziel der Totalrevision nicht primär war, eine Besserstellung für 
die Mitarbeiter zu erwirken. Das neue Reglement umfasst zwar deutlich mehr Artikel als das Aktu-
elle, die Leistungen der Gemeinde als Arbeitgeber wie auch die Rechte und Pflichten der Mitarbei-
ter sind grösstenteils beibehalten worden.  
 
Stellungnahme Finanzkommission 
Die Finanzkommission nimmt die die Totalrevision des Personalreglements zur Kenntnis 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, das überarbeitete Personalreglement der Gemeinde 
Ulmiz zu genehmigen.  
 

 

 

 

 

    Informationen aus der Gemeinde 

  
 

Sommerferien 
Die Gemeindeverwaltung bleibt von Montag, 8. Juli 2024 bis Freitag, 9. August 2024  
geschlossen. 
 
Ab Dienstag, 13. August 2024, sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 
 
 

Gemeindeversammlung  
Die nächste Gemeindeversammlung findet an folgendem Datum statt: 

 Mittwoch, 11. Dezember 2024 
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Notizen 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


